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Der Senat von Berlin 

WGP – I C 24 – 

Tel.: 9028 (928) 2887 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r b l a t t  

 

Vorlage - zur Beschlussfassung - 

 

über Gesetz über die Zuständigkeit für die Durchführung des Psychotherapeutengesetzes 

und der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Land 

Berlin 

 

 

A. Problem 

 

Mit dem Gesetz zur Reform der Psychotherapeutenausbildung vom 15. November 

2019 (BGBl. I S. 1604) wurde das Berufsrecht der Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten unter Ablösung des Psychotherapeutengesetzes vom 16. Juni 1998 (BGBl. 

I S. 1311), das zuletzt durch Artikel 18 des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I 

S. 1307) geändert worden ist, neugefasst. Das Psychotherapeutengesetz vom 15. No-

vember 2019 (BGBl. I S. 1604), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 

(BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, regelt den Beruf der Psychotherapeutin und des 

Psychotherapeuten. Es weist in zahlreichen Paragrafen Aufgaben den nach Landes-

recht zuständigen Behörden und Stellen zu. Dies betrifft zum Beispiel die Erteilung einer 

Approbation oder einer Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung, die Feststel-

lung der Einhaltung der berufsrechtlichen Voraussetzungen und die Durchführung der 

psychotherapeutischen Prüfung. 

 

Zudem ist mit der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychothera-

peuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448), die zuletzt durch Verordnung vom 25. Mai 

2023 (BGBl. 2023 I Nr. 139) geändert worden ist, erstmalig unter Ablösung zweier 

Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen eine Approbationsordnung für diesen Beruf 

erlassen worden. Nach deren § 19 richten die Länder für die psychotherapeutische 

Prüfung zuständige Stellen ein. 
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Bisher gibt es im Land Berlin keine Regelungen zur Festlegung dieser zuständigen Be-

hörden und Stellen. 

 

 

B. Lösung 

 

Mit diesem Gesetz werden die zuständigen Behörden und Stellen zur Durchführung des 

Psychotherapeutengesetzes und der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten im Land Berlin bestimmt. 

 

 

C. Alternative/Rechtsfolgenabschätzung 

 

Eine Alternative zum Erlass dieses Gesetzes gibt es nicht. Die Regelung der Zuständig-

keiten bedarf eines Gesetzes. Ein passendes Berliner Gesetz, in das die Regelungen 

eingefügt werden könnten, existiert nicht. 

 

 

D. Auswirkungen auf den Klimaschutz 

 

Keine. 

 

 

E. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter 

 

Dieses Gesetz wirkt sich auf die Gleichstellung der Geschlechter nicht aus. 

 

 

F. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln 

 

Keine. 

 

 

G. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen 

 

Keine. 
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H. Gesamtkosten 

 

Insgesamt ergeben sich in Bezug auf Personal-, Honorar- und Mietkosten für die psy-

chotherapeutischen Prüfungen spezifische Kosten auf Seiten des Landesprüfungsamtes 

in Höhe von jährlich 553 250 Euro. Sie werden innerhalb der bereits berücksichtigten 

und veranschlagten Mittel finanziert. 

 

 

I. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg 

 

Keine. 

 

 

J. Zuständigkeit 

 

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege 



 
 

 

Der Senat von Berlin 

WGP – I C 24 – 

Tel.: 9028 (928) 2887 

 

 

 

An das 

Abgeordnetenhaus von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

V o r l a g e  

 

- zur Beschlussfassung - 

 

über Gesetz über die Zuständigkeit für die Durchführung des Psychotherapeutengesetzes 

und der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Land 

Berlin 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

 

 

Gesetz 

über die Zuständigkeit für die Durchführung des Psychotherapeutengesetzes und der 

Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Land Berlin 

 

Vom 

 

 

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

§ 1 

Zuständige Behörde und Stelle zur Durchführung des Psychotherapeutengesetzes 

 

Zur Durchführung des Psychotherapeutengesetzes vom 15. November 2019 (BGBl. I 

S. 1604), das durch Artikel 17 des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung wird das Landesamt für Gesundheit und Sozi-

ales Berlin 
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1.  als zuständige Behörde nach dem Abschnitt 1, nach § 8, nach den Abschnitten 3 

und 4, nach § 22 Absatz 1 bis 4 und 6 bis 7, nach den §§ 23 bis 25 sowie nach 

§ 27 Absatz 3 des Psychotherapeutengesetzes und 

2. als die nach Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle nach § 9 Absatz 4 

Satz 2 bis 4, Absatz 5 und 10 Satz 2, nach § 10 Absatz 2 Satz 2 und 3 sowie nach 

§ 22 Absatz 5 des Psychotherapeutengesetzes 

 

bestimmt. 

 

§ 2 

Zuständige Stelle zur Durchführung der Approbationsordnung für Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten 

 

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin ist die für die psychotherapeutische 

Prüfung zuständige Stelle nach § 19 der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen 

und Psychotherapeuten vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448), die zuletzt durch Verordnung 

vom 25. Mai 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 139) geändert worden ist, in der jeweils geltenden 

Fassung. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 

in Kraft. 
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A. Begründung: 

 

a) Allgemeines: 

 

Mit Artikel 1 des Gesetzes zur Reform der Psychotherapeutenausbildung wurde das Psy-

chotherapeutengesetz vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1604), das durch Artikel 17 des 

Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert worden ist, erlassen. Es löste das 

Psychotherapeutengesetz vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1604), das zuletzt durch Artikel 18 

des Gesetzes vom 15. August 2019 (BGBl. I S. 1307) geändert worden ist, ab. 

Das neue Psychotherapeutengesetz ersetzte die vorherige postgraduale Ausbildung in 

Analogie zur ärztlichen Ausbildung durch ein universitäres Hochschulstudium, das Voraus-

setzung zur Approbationserteilung (mit anschließender Fachweiterbildung) ist. Die Ausbil-

dung sieht jetzt ein fünfjähriges Studium in der Psychotherapie mit einem Bachelorstudien-

gang und einem darauf aufbauenden Masterstudiengang an Universitäten und diesen 

gleichgestellten Hochschulen vor, das mit einer staatlichen psychotherapeutischen Prüfung 

abschließt. Das Bestehen der psychotherapeutischen Prüfung ist Voraussetzung der Ertei-

lung einer Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut. 

Das Psychotherapeutengesetz führt die bisherigen Berufe der Psychologischen Psychothe-

rapeutin und des Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutin und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zusammen. 

Das Psychotherapeutengesetz weist Durchführungsaufgaben den nach Landesrecht zu-

ständigen Behörden und Stellen zu, zum Beispiel die Feststellung der Einhaltung der be-

rufsrechtlichen Voraussetzungen für einen Studiengang, die Durchführung der psychothe-

rapeutischen Prüfung, die Erteilung einer Approbation und die Erteilung einer Erlaubnis zur 

vorübergehenden Berufsausübung. 

 

Die Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vom 4. März 

2020 (BGBl. S. 448), die zuletzt durch Verordnung vom 25. Mai 2023 (BGBl. 2023 I 

Nr. 139) geändert worden ist, regelt 

- das Studium in Form eines dreijährigen Bachelorstudiengangs und eines zweijähri-

gen Masterstudiengangs, 

- die psychotherapeutische Prüfung, 

- die Anerkennung von im Ausland erworbenen Berufsqualifikationen, 

- das Verfahren zur Erteilung der Approbation, zur Erteilung der Erlaubnis zur vorüber-

gehenden Berufsausübung und zur Erteilung der Erlaubnis zur partiellen Berufsaus-

übung sowie 

- das Verfahren zur Prüfung der Voraussetzungen für die Dienstleistungserbringung. 

 

Mit dem vorliegenden Gesetz werden die erforderlichen Zuständigkeiten der Behörden und 

Stellen zur Durchführung des Psychotherapeutengesetzes und der Approbationsordnung 

für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten im Land Berlin bestimmt. 
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b) Einzelbegründung: 

 

Zu § 1 (Zuständige Behörde und Stelle zur Durchführung des Psychotherapeutengesetzes) 

 

§ 1 bestimmt das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin im Land Berlin als zustän-

dige Behörde und Stelle zur Durchführung des Psychotherapeutengesetzes. 

 

Zu Nummer 1 

 

Nummer 1 erfasst die Zuständigkeiten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 

als zuständige Behörde für 

- die Aufgaben nach Abschnitt 1 des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang 

mit der Approbation und der Erlaubnis zur vorübergehenden oder partiellen Berufs-

ausübung, zum Beispiel die Erteilung, die Aufhebung und die Anordnung des Ru-

hens, 

- die in § 8 des Psychotherapeutengesetzes geregelte Aufgabe der wissenschaftli-

chen Anerkennung eines psychotherapeutischen Verfahrens oder einer psychothe-

rapeutischen Methode, 

- die Aufgaben nach Abschnitt 3 des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang 

mit der Anerkennung von außerhalb Deutschlands erworbenen Berufsqualifikatio-

nen, 

- die Aufgaben nach Abschnitt 4 des Psychotherapeutengesetzes im Zusammenhang 

mit der Dienstleistungserbringung in Deutschland, zum Beispiel bezüglich der Mel-

dung als Dienstleistungserbringerin oder Dienstleistungserbringer, 

- die in § 22 des Psychotherapeutengesetzes, der die Zuständigkeiten der Länder 

festlegt, genannten Aufgaben, 

- die Unterrichtungs-, Prüf- und Mitteilungspflichten nach § 23 des Psychotherapeu-

tengesetzes, 

- die Warnmitteilungen nach § 24 des Psychotherapeutengesetzes, 

- die Unterrichtung über gefälschte Berufsqualifikationsnachweise nach § 25 des Psy-

chotherapeutengesetzes sowie 

- die Bestimmung nach § 27 Absatz 3 des Psychotherapeutengesetzes, dass eine 

Ausbildung unter bestimmten Voraussetzungen (besonderer Härtefall oder erwarte-

ter erfolgreicher Abschluss bis zum 31. August 2035) abweichend von den übrigen 

Übergangsvorschriften auch noch nach dem 1. September 2032 abgeschlossen 

werden kann. 
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Zu Nummer 2 

 

Nummer 2 erfasst die Zuständigkeiten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales Berlin 

als die nach Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle für 

- die im Rahmen der vorzunehmenden Akkreditierung der Bachelor- und Masterstu-

diengänge zu treffende Feststellung nach § 9 Absatz 4 Satz 2 bis 4 des Psychothe-

rapeutengesetzes, dass die Studiengänge jeweils die berufsrechtlichen Vorausset-

zungen einhalten, 

- die Erteilung eines Bescheides nach § 9 Absatz 5 des Psychotherapeutengesetzes 

an Studierende, die über einen gleichwertigen Studienabschluss verfügen, darüber, 

dass ihre Lernergebnisse inhaltlich die Anforderungen der Approbationsordnung für 

Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten erfüllen,  

- die Erteilung des Einvernehmens nach § 9 Absatz 10 Satz 2 des Psychotherapeu-

tengesetzes im Rahmen des Abschlusses von Kooperationsvereinbarungen für die 

berufspraktischen Einsätze mit geeigneten Einrichtungen durch die Hochschule, so-

fern diese die Durchführung dieser Einsätze nicht selbst sicherstellen kann, 

- die Übernahme des Prüfungsvorsitzes in der psychotherapeutischen Prüfung, die un-

ter Aufsicht und Verantwortung des staatlichen Prüfungsamtes steht, oder die Be-

auftragung der Hochschule, den Vorsitz wahrzunehmen, nach § 10 Absatz 2 Satz 2 

und 3 des Psychotherapeutengesetzes sowie 

- die im Rahmen der vorzunehmenden Akkreditierung der Bachelor- und Masterstu-

diengänge zu treffende Feststellung, dass die Studiengänge jeweils die berufsrecht-

lichen Voraussetzungen einhalten, und die Übernahme des Prüfungsvorsitzes in der 

psychotherapeutischen Prüfung, die unter Aufsicht und Verantwortung des staatli-

chen Prüfungsamtes steht, oder die Beauftragung der Hochschule, den Vorsitz wahr-

zunehmen, nach § 22 Absatz 5 in Verbindung mit § 9 Absatz 4 Satz 2 bis 4 und § 10 

Absatz 2 Satz 2 und 3 des Psychotherapeutengesetzes. 

 

 

Zu § 2 (Zuständige Stelle zur Durchführung der Approbationsordnung für Psychothera-

peutinnen und Psychotherapeuten) 

 

§ 19 der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sieht vor, 

dass die Länder für die psychotherapeutische Prüfung eine zuständige Stelle einrichten. Im 

Land Berlin soll das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin die für die psychothe-

rapeutische Prüfung zuständige Stelle sein. 

 

 

Zu § 3 (Inkrafttreten) 

 

Der Paragraf regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 

 



6 

 

B. Rechtsgrundlage: 

 

Artikel 59 Absatz 2 der Verfassung von Berlin 

 

 

C. Gesamtkosten: 

 

Insgesamt ergeben sich in Bezug auf Personal-, Honorar- und Mietkosten für die psycho-

therapeutischen Prüfungen spezifische Kosten auf Seiten des Landesprüfungsamtes in 

Höhe von jährlich 553 250 Euro. Sie werden innerhalb der bereits berücksichtigten und 

veranschlagten Mittel finanziert. 

 

 

D. Auswirkungen auf die Gleichstellung der Geschlechter: 

 

Dieses Gesetz wirkt sich auf die Gleichstellung der Geschlechter nicht aus. 

 

 

E. Kostenauswirkungen auf Privathaushalte und/oder Wirtschaftsunternehmen: 

 

Keine. 

 

 

F. Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit dem Land Brandenburg:  

 

Keine. 

 

 

G. Auswirkungen auf den Klimaschutz: 

 

Keine. 

 

 

H. Auswirkungen auf das elektronische Verwaltungshandeln: 

 

Keine. 
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I. Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung: 

 

a) Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

 

Durch diese Vorlage keine. 

Ausgaben für Honorarkosten für die psychotherapeutische  Prüfung in Höhe von 

400 000 Euro aus Kapitel 1162 Titel 427 01 sowie Ausgaben für die zweimal jährlich 

erforderliche Anmietung von Prüfungsräumen für die anwendungsorientierte Parcours-

prüfung in Höhe von 20 000 Euro aus Kapitel 1162 Titel 518 01, werden innerhalb der 

bereits berücksichtigten und veranschlagten Mittel finanziert. 

 

 

b) Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

 

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt mit zwei Stellen der Entgeltgruppe E 9b und E 11 

(60 610 Euro und 72 640 Euro aus Kapitel 1162 Titel 42201), die innerhalb des bereits 

vorhandenen Stellenkörpers bedient werden. 

 

 

 

Berlin, den 28.05.2024 

 

Der Senat von Berlin 

 

Kai Wegner Dr. Ina Czyborra 

Regierender Bürgermeister Senatorin für Wissenschaft,  

Gesundheit und Pflege  
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Anlage zur Vorlage an das Abgeordnetenhaus 

 

Wortlaut der zitierten Rechtsvorschriften 

 

1. Psychotherapeutengesetz 

vom 15. November 2019 (BGBl. I S. 1604), geändert durch Artikel 17 des Gesetzes vom 

19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) 

 

Abschnitt 1  

Approbation, Erlaubnis zur vorübergehenden oder partiellen Berufsausübung 

 

§ 1 Berufsbezeichnung, Berufsausübung 

 

(1) Wer die Psychotherapie unter der Berufsbezeichnung „Psychotherapeutin“ oder „Psy-

chotherapeut“ ausüben will, bedarf der Approbation als „Psychotherapeutin“ oder „Psy-

chotherapeut“. Eine vorübergehende Ausübung des Berufs ist auch aufgrund einer befris-

teten Erlaubnis nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 3 zulässig. Die Berufsbezeichnung nach Satz 

1 darf nur führen, wer nach Satz 1, Satz 2 oder den Absätzen 5 und 6 zur Ausübung des 

Berufs befugt ist. Die Bezeichnung „Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“ darf über 

die Sätze 1 und 2 oder die Absätze 5 und 6 hinaus von anderen Personen als Ärztinnen 

und Ärzten, Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeu-

ten sowie Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeuten nicht geführt werden. Ärztinnen und Ärzte können dabei den Zusatz 

„ärztliche“ oder „ärztlicher“ verwenden. 

 

(2) Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Gesetzes ist jede mittels wissenschaftlich 

geprüfter und anerkannter psychotherapeutischer Verfahren oder Methoden berufs- oder 

geschäftsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Stö-

rungen mit Krankheitswert, bei denen Psychotherapie indiziert ist. Im Rahmen einer psycho-

therapeutischen Behandlung ist eine somatische Abklärung herbeizuführen. Tätigkeiten, die 

nur die Aufarbeitung oder Überwindung sozialer Konflikte oder sonstige Zwecke außerhalb 

der Heilkunde zum Gegenstand haben, gehören nicht zur Ausübung der Psychotherapie. 

 

(3) Zum Beruf der Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten gehört neben der Psycho-

therapie auch die Beratung, Prävention und Rehabilitation zur Erhaltung, Förderung und 

Wiederherstellung der psychischen Gesundheit der Bevölkerung. 

 

(4) Zur partiellen Ausübung der Psychotherapie ist berechtigt, wem eine Erlaubnis nach § 4 

erteilt worden ist. Personen, denen eine Erlaubnis nach § 4 erteilt worden ist, dürfen nicht 

die Berufsbezeichnung „Psychotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“ führen, sondern füh-

ren die Berufsbezeichnung des Staates, in dem sie ihre Berufsbezeichnung erworben ha-

ben, mit dem zusätzlichen Hinweis 



9 

 

1. auf den Namen dieses Staates und 

2. auf die Tätigkeit und Beschäftigungsstelle, auf die die Erlaubnis nach § 4 be-

schränkt ist. 

 

(5) Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die Staatsangehörige eines Mitglied-

staates der Europäischen Union (Mitgliedstaat) oder eines anderen Vertragsstaates des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Vertragsstaat) sind, sind auch ohne 

Approbation oder ohne Erlaubnis nach § 3 Absatz 1 oder Absatz 3 zur Ausübung der Psy-

chotherapie unter Führung der Berufsbezeichnung „Psychotherapeutin“ oder „Psychothe-

rapeut“ im Geltungsbereich dieses Gesetzes berechtigt, sofern es sich bei ihrer Berufstä-

tigkeit um eine vorübergehende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 57 

des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union handelt. Sie unterliegen je-

doch der Meldepflicht nach § 17 und der Überprüfung ihrer Berufsqualifikation nach § 18. 

 

(6) Absatz 5 gilt entsprechend für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, die 

Staatsangehörige eines Drittstaates sind, soweit sich hinsichtlich der Anerkennung von 

Berufsqualifikationen nach dem Recht der Europäischen Union eine Gleichstellung der 

Staatsangehörigen dieser Drittstaaten (gleichgestellte Staaten) mit Staatsangehörigen ei-

nes Mitgliedstaates oder eines Vertragsstaates ergibt. 

 

§ 2 Erteilung der Approbation 

 

(1) Die Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist auf Antrag zu erteilen, 

wenn die antragstellende Person 

1. das Studium, das Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als Psycho-

therapeutin oder Psychotherapeut ist, erfolgreich absolviert hat und die psycho-

therapeutische Prüfung nach § 10 bestanden hat, 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit 

oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, 

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

4. über die für die Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache verfügt. 

 

(2) Soll die Erteilung der Approbation abgelehnt werden, weil mindestens eine der in Absatz 

1 Nummer 2 oder Nummer 3 genannten Voraussetzungen nicht vorliegt, so ist die antrag-

stellende Person oder ihre gesetzliche Vertreterin oder ihr gesetzlicher Vertreter vor der 

Entscheidung zu hören. 

 

(3) Ist gegen die antragstellende Person wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich 

die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben kann, ein Straf-

verfahren eingeleitet, so kann die Entscheidung über den Antrag auf Erteilung der Appro-

bation ausgesetzt werden, bis das Strafverfahren beendet ist. 
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§ 3 Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung 

 

(1) Eine Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung ist auf Antrag Personen zu erteilen, 

wenn die antragstellende Person 

1. eine abgeschlossene Qualifikation im Beruf der Psychotherapeutin oder des Psy-

chotherapeuten (Berufsqualifikation) nachweist, 

2. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit 

oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, 

3. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

4. über die Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, die für die Ausübung des Be-

rufs im Rahmen der Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung erforderlich 

sind. 

 

(2) Eine Person mit einer Berufsqualifikation, die in einem anderen Mitgliedstaat, einem 

anderen Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat erworben worden ist, darf, 

wenn sie einen Antrag auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikation nach § 12 gestellt hat, 

nicht auf eine Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung verwiesen werden. 

 

(3) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung darf nur auf Widerruf erteilt oder 

verlängert werden. Sie ist zu befristen. Sie darf höchstens für eine Gesamtdauer von zwei 

Jahren erteilt werden. Nur im besonderen Einzelfall oder aus Gründen der psychothera-

peutischen Versorgung darf die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung für mehr 

als zwei Jahre erteilt werden. 

 

(4) Die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung kann auf bestimmte Tätigkeiten und 

Beschäftigungsstellen beschränkt werden. 

 

(5) Personen mit einer Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung haben die gleichen 

Rechte und Pflichten wie eine Person mit einer Approbation als „Psychotherapeutin“ oder 

als „Psychotherapeut“. 

 

(6) Eine Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung, die nach § 4 Absatz 1 des Psy-

chotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung erteilt worden 

ist, bleibt wirksam. 

 

§ 4 Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung 

 

(1) Eine Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung ist auf Antrag zu erteilen, wenn die antrag-

stellende Person 

1. eine abgeschlossene Qualifikation im Bereich der Psychotherapie nachweist, 

2. diese Qualifikation in einem anderen Mitgliedstaat, einem anderen Vertragsstaat 

oder einem gleichgestellten Staat erworben hat, 
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3. mit dieser Qualifikation in dem jeweiligen Mitgliedstaat, dem jeweiligen Vertrags-

staat oder dem gleichgestellten Staat Zugang zu einer Berufstätigkeit hat, 

a) die der Tätigkeit einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten nach 

diesem Gesetz nur partiell entspricht, und 

b) die sich objektiv von den anderen Tätigkeiten trennen lässt, die den Beruf der 

Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten nach diesem Gesetz prägen, 

4. sich nicht eines Verhaltens schuldig gemacht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit 

oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergibt, 

5. nicht in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des Berufs ungeeignet ist und 

6. über die für die partielle Ausübung des Berufs erforderlichen Kenntnisse der deut-

schen Sprache verfügt. 

 

(2) Die Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung ist zu versagen, wenn die Versagung  

1. zum Schutz von Patientinnen und Patienten oder zum Schutz der öffentlichen Ge-

sundheit zwingend erforderlich ist und 

2. geeignet ist, diese Ziele in angemessener Form zu erreichen. 

Zur Vermeidung einer Versagung kann die Erlaubnis mit Auflagen versehen werden. 

 

(3) Eine Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung ist auf die Tätigkeiten und Beschäftigungs-

stellen zu beschränken, in denen die antragstellende Person eine abgeschlossene Qualifi-

kation im Bereich der Psychotherapie nachgewiesen hat. Die Erteilung erfolgt unbefristet. 

 

(4) Personen mit einer Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung haben im Umfang der Er-

laubnis die gleichen Rechte und Pflichten wie eine Person mit einer Approbation als „Psy-

chotherapeutin“ oder „Psychotherapeut“. 

 

(5) Eine Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung, die nach § 4 Absatz 2a des Psychothera-

peutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung erteilt worden ist, bleibt 

wirksam. 

 

§ 5 Rücknahme, Widerruf und Ruhen 

 

(1) Die Approbation ist zurückzunehmen, wenn bei ihrer Erteilung die Voraussetzung des 

§ 2 Absatz 1 Nummer 1 nicht vorgelegen hat. Die Approbation kann zurückgenommen 

werden, wenn bei ihrer Erteilung die Voraussetzung des § 2 Absatz 1 Nummer 2 oder Num-

mer 3 nicht vorgelegen hat. Im Übrigen bleiben die dem § 48 des Verwaltungsverfahrens-

gesetzes entsprechenden landesrechtlichen Vorschriften unberührt. 

 

(2) Die Approbation ist zu widerrufen, wenn nachträglich 

1. die Voraussetzung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 wegfällt oder 

2. dauerhaft die Voraussetzung nach § 2 Absatz 1 Nummer 3 wegfällt. 
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Im Übrigen bleiben die dem § 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechenden lan-

desrechtlichen Vorschriften unberührt. 

 

(3) Das Ruhen der Approbation kann angeordnet werden, wenn 

1. gegen die betreffende Person wegen des Verdachts einer Straftat, aus der sich die 

Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung des Berufs ergeben wurde, ein 

Strafverfahren eingeleitet worden ist, 

2. die gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs voraussichtlich nur vorüber-

gehend wegfällt, 

3. Zweifel an der gesundheitlichen Eignung der betreffenden Person bestehen, die 

Person sich aber weigert, sich einer von der zuständigen Behörde angeordneten 

amts- oder fachärztlichen Untersuchung zu unterziehen, 

4. sich erweist, dass die betreffende Person nicht über die für die Ausübung des Be-

rufs erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt oder 

5. sich ergibt, dass die betreffende Person nicht ausreichend gegen die sich aus ihrer 

Berufsausübung ergebenden Haftpflichtgefahren versichert ist, sofern kraft Lan-

desrechts oder kraft Standesrechts eine Pflicht zur Versicherung besteht. 

Die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis ist aufzuheben, sobald die Voraussetzung für die 

Anordnung nicht mehr vorliegt. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für Personen mit einer Erlaubnis zur vorüber-

gehenden Berufsausübung oder einer Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung. 

 

§ 6 Verzicht 

 

(1) Auf die Approbation, die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung und die Er-

laubnis zur partiellen Berufsausübung kann durch schriftliche Erklärung gegenüber der zu-

ständigen Behörde verzichtet werden. 

 

(2) Nicht wirksam ist ein Verzicht, wenn er unter einer Bedingung erklärt wird. 

 

(3) Die Erklärung des Verzichts kann nicht widerrufen werden. Hierauf soll vor Abgabe der 

Verzichtserklärung hingewiesen werden. 

 

Abschnitt 2 

Studium, das Voraussetzung für die Erteilung einer Approbation als Psychothera-

peutin oder Psychotherapeut ist, psychotherapeutische Prüfung 

 

(…) 
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§ 8 Wissenschaftlicher Beirat 

 

Die zuständige Behörde stellt die wissenschaftliche Anerkennung eines psychotherapeuti-

schen Verfahrens oder einer psychotherapeutischen Methode fest. Sie stützt ihre Entschei-

dung dabei in Zweifelsfällen auf ein Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats Psychothe-

rapie, der gemeinsam von der Bundespsychotherapeutenkammer und der Bundesärzte-

kammer errichtet worden ist. 

 

§ 9 Dauer, Struktur und Durchführung des Studiums 

 

(…) 

 

(4) Bei den Studiengängen gemäß Absatz 3 Satz 1 muss es sich um Studiengänge handeln, 

die nach dem Hochschulrecht der Länder akkreditiert sind. Die nach Landesrecht für Ge-

sundheit zuständige Stelle stellt die Einhaltung der berufsrechtlichen Voraussetzungen fest. 

Im Verfahren der Akkreditierung des Bachelorstudiengangs wirkt sie hierzu über die Vertre-

terin oder den Vertreter der Berufspraxis mit. Im Verfahren der Akkreditierung des Master-

studiengangs entscheidet sie über die Einhaltung der berufsrechtlichen Voraussetzungen. 

Die berufsrechtliche Anerkennung des Masterstudiengangs setzt voraus, dass der Zugang 

zum Masterstudiengang nur nach einem Bachelorabschluss, bei dem die Einhaltung der 

berufsrechtlichen Voraussetzungen festgestellt wurde, oder nach einem gleichwertigen Stu-

dienabschluss gewährt wird. Ein gleichwertiger Studienabschluss liegt vor, wenn dessen 

Lernergebnisse inhaltlich den Anforderungen dieses Gesetzes und den Anforderungen der 

auf Grund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung entsprechen. 

 

(5) Auf Antrag ist Studierenden, die über einen gleichwertigen Studienabschluss verfügen, 

durch die nach Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle ein gesonderter Bescheid 

darüber zu erteilen, dass ihre Lernergebnisse inhaltlich die Anforderungen dieses Gesetzes 

und die Anforderungen der auf Grund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung erfüllen. 

 

(…) 

 

(10) Die Hochschule trägt die Gesamtverantwortung für die Koordination und Durchführung 

des Studiums. Soweit sie die Durchführung der berufspraktischen Einsätze nicht an der 

Hochschule sicherstellen kann, schließt sie im Einvernehmen mit der nach Landesrecht für 

Gesundheit zuständigen Stelle Kooperationen mit dafür geeigneten Einrichtungen ab. 
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§ 10 Psychotherapeutische Prüfung als Voraussetzung für die Erteilung der Approbation 

 

(…) 

 

(2) Die psychotherapeutische Prüfung ist eine staatliche Prüfung und steht unter der Aufsicht 

und Verantwortung des staatlichen Prüfungsamtes. Die nach Landesrecht für Gesundheit 

zuständige Stelle hat den Prüfungsvorsitz. Sie kann die Hochschule beauftragen, den Vor-

sitz für sie wahrzunehmen. 

 

(…) 

 

Abschnitt 3 

Anerkennung von außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes erworbenen 

Berufsqualifikationen 

 

§ 11 Anerkennung von Berufsqualifikationen aus Drittstaaten 

 

(1) Eine außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes und außerhalb eines Mitglied-

staates, eines anderen Vertragsstaates oder eines gleichgestellten Staates erworbene ab-

geschlossene Berufsqualifikation erfüllt die Voraussetzung des § 2 Absatz 1 Nummer 1, 

wenn 

1. diese Berufsqualifikation in dem Staat, in dem sie erworben wurde, für den unmit-

telbaren Zugang zu einem dem Beruf der Psychotherapeutin und des Psychothe-

rapeuten entsprechenden Beruf erforderlich ist und  

2. die Gleichwertigkeit der erworbenen Berufsqualifikation mit der Berufsqualifikation 

einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten gegeben ist. 

 

(2) Die erworbene Berufsqualifikation ist als gleichwertig anzusehen, wenn sie keine we-

sentlichen Unterschiede gegenüber der Berufsqualifikation aufweist, die in diesem Gesetz 

und in der auf Grund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung geregelt ist. Wesentliche Un-

terschiede liegen vor, wenn 

1. die von der antragstellenden Person erworbene Berufsqualifikation hinsichtlich der 

beruflichen Tätigkeit Bestandteile umfasst, die sich wesentlich von denen unter-

scheiden, die nach diesem Gesetz und der auf Grund des § 20 erlassenen Rechts-

verordnung vorgeschrieben sind, oder 

2. in dem Staat, in dem die antragstellende Person ihre Berufsqualifikation erworben 

hat, eine oder mehrere Tätigkeiten des in diesem Gesetz oder in der auf Grund 

des § 20 erlassenen Rechtsverordnung geregelten Berufs der Psychotherapeutin 

oder des Psychotherapeuten nicht Bestandteil der Tätigkeit des Berufs ist oder 

sind, der dem der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten entspricht, und 

wenn sich dadurch die von der antragstellenden Person erworbene Berufsqualifi-

kation oder einzelne Bestandteile ihrer Berufsqualifikation wesentlich von der 
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Berufsqualifikation nach diesem Gesetz und nach der auf Grund des § 20 erlasse-

nen Rechtsverordnung unterscheiden. 

Einzelne Bestandteile unterscheiden sich wesentlich, wenn die von der antragstellenden 

Person erworbene Berufsqualifikation wesentliche Abweichungen hinsichtlich der Art und 

Weise der Ausbildungsvermittlung oder wesentliche inhaltliche Abweichungen hinsichtlich 

der Kenntnisse und Fähigkeiten aufweist, die eine wesentliche Voraussetzung für die 

Ausübung des Berufs der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten in Deutschland 

sind. 

 

(3) Wesentliche Unterschiede nach Absatz 2 Satz 2 können ganz oder teilweise durch 

Kenntnisse und Fähigkeiten ausgeglichen werden, die die antragstellende Person im Rah-

men ihrer tatsächlichen und rechtmäßigen Ausübung des Berufs, der dem der Psychothe-

rapeutin oder des Psychotherapeuten entspricht, in Voll- oder Teilzeit oder durch lebens-

langes Lernen erworben hat. Die Anerkennung von Kenntnissen und Fähigkeiten, die durch 

lebenslanges Lernen erworben wurden, setzt voraus, dass sie von einer dafür in dem jewei-

ligen Staat zuständigen Stelle formell als gültig anerkannt wurden. Es ist nicht entscheidend, 

in welchem Staat die jeweiligen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben worden sind. 

 

(4) Ist die Gleichwertigkeit der erworbenen Berufsqualifikation nicht gegeben oder kann sie 

nur mit unangemessenem zeitlichen oder sachlichen Aufwand festgestellt werden, weil die 

erforderlichen Unterlagen oder Nachweise aus Gründen, die die antragstellende Person 

nicht zu vertreten hat, von dieser nicht vorgelegt werden können, ist ein gleichwertiger 

Kenntnisstand nachzuweisen. Dieser Nachweis wird durch eine Kenntnisprüfung erbracht, 

die sich auf den Inhalt der psychotherapeutischen Prüfung nach § 10 Absatz 1 erstreckt. 

 

§ 12 Anerkennung von Berufsqualifikationen aus anderen Mitgliedstaaten, anderen Ver-

tragsstaaten oder gleichgestellten Staaten 

 

(1) Eine in einem Mitgliedstaat, einem anderen Vertragsstaat oder einem gleichgestellten 

Staat erworbene abgeschlossene Berufsqualifikation erfüllt die Voraussetzung des § 2 Ab-

satz 1 Nummer 1, wenn 

1. diese Berufsqualifikation in dem Staat, in dem sie erworben wurde, für den unmit-

telbaren Zugang zu einem dem Beruf der Psychotherapeutin und des Psychothe-

rapeuten entsprechenden Beruf erforderlich ist und 

2. die Gleichwertigkeit der erworbenen Berufsqualifikation mit der Berufsqualifikation 

einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten gegeben ist. 

Zum Nachweis der Berufsqualifikation kann die antragstellende Person einen Europäischen 

Berufsausweis oder einen Ausbildungsnachweis vorlegen, aus dem hervorgeht, dass sie 

eine Berufsqualifikation erworben hat, die in diesem Staat für den unmittelbaren Zugang 

zu einem dem Beruf der Psychotherapeutin und des Psychotherapeuten entsprechenden 

Beruf erforderlich ist. Ausbildungsnachweise im Sinne dieses Gesetzes sind 
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1. Ausbildungsnachweise gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 

2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 

2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 

S. 22), die zuletzt durch den Delegierten Beschluss (EU) 2017/2113 (ABl. L 317 

vom 1.12.2017, S. 119) geändert worden ist, die mindestens dem in Artikel 11 

Buchstabe b der Richtlinie 2005/36/EG genannten Niveau entsprechen und de-

nen eine Bescheinigung über das Ausbildungsniveau von dem Mitgliedstaat, dem 

anderen Vertragsstaat oder dem gleichgestellten Staat beigefügt ist, in dem die 

antragstellende Person ihre Berufsqualifikation erworben hat, 

2. Ausbildungsnachweise oder eine Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die 

a) von einer zuständigen Behörde in einem anderen Mitgliedstaat, einem ande-

ren Vertragsstaat oder einem gleichgestellten Staat ausgestellt worden sind, 

b) den erfolgreichen Abschluss einer Berufsqualifikation bescheinigen, die 

aa) in einem anderen Mitgliedstaat, einem anderen Vertragsstaat oder einem 

gleichgestellten Staat auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen formaler o-

der nichtformaler Ausbildungsprogramme erworben worden ist, 

bb) von dem anderen Mitgliedstaat, dem anderen Vertragsstaat oder dem 

gleichgestellten Staat, der die Ausbildungsnachweise ausgestellt hat, als 

gleichwertig anerkannt wurde und 

cc) zur Aufnahme oder Ausübung des Berufs der Psychotherapeutin und des 

Psychotherapeuten berechtigt oder auf die Ausübung des Berufs der Psy-

chotherapeutin und des Psychotherapeuten vorbereitet, oder 

3. Ausbildungsnachweise oder eine Gesamtheit von Ausbildungsnachweisen, die 

a) von einer zuständigen Behörde in einem anderen Mitgliedstaat, einem ande-

ren Vertragsstaat oder einem gleichgestellten Staat ausgestellt worden sind 

und 

b) den erfolgreichen Abschluss einer Berufsqualifikation bescheinigen, die 

aa) in diesem anderen Mitgliedstaat, anderen Vertragsstaat oder gleichge-

stellten Staat auf Voll- oder Teilzeitbasis im Rahmen formaler oder nicht-

formaler Ausbildungsprogramme erworben worden ist, und 

bb) zwar nicht den Erfordernissen der Rechts- oder Verwaltungsvorschriften 

dieses anderen Mitgliedstaats, anderen Vertragsstaats oder gleichge-

stellten Staats für die Aufnahme oder Ausübung des Berufs der Psycho-

therapeutin und des Psychotherapeuten entspricht, gemäß dessen 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften ihrer Inhaberin oder ihrem Inhaber 

jedoch die Befugnis zur Aufnahme oder Ausübung des Berufs der Psycho-

therapeutin und des Psychotherapeuten in diesem anderen Mitgliedstaat, 

anderem Vertragsstaat oder gleichgestellten Staat auf Grund von erwor-

benen Rechten verleiht. 

 

(2) Die erworbene Berufsqualifikation ist als gleichwertig anzusehen, wenn sie keine we-

sentlichen Unterschiede gegenüber der Berufsqualifikation aufweist, die in diesem Gesetz 
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und in der auf Grund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung geregelt ist. § 11 Absatz 2 

Satz 3 und 4 und Absatz 3 gilt entsprechend. 

 

(3) Antragstellende Personen mit einer Berufsqualifikation aus einem anderen Mitglied-

staat, einem anderen Vertragsstaat oder einem gleichgestellten Staat haben einen höchs-

tens dreijährigen Anpassungslehrgang zu absolvieren oder eine Eignungsprüfung abzule-

gen, wenn ihre erworbene Berufsqualifikation wesentliche Unterschiede gegenüber der 

Berufsqualifikation aufweist, die in diesem Gesetz und in der auf Grund des § 20 erlassenen 

Rechtsverordnung geregelt ist. Für die Prüfung wesentlicher Unterschiede gilt § 11 Absatz 

2 und 3 entsprechend. Die antragstellenden Personen haben das Recht, zwischen dem 

Anpassungslehrgang und der Eignungsprüfung zu wählen. 

 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für antragstellende Personen, die über eine abge-

schlossene Berufsqualifikation verfügen, die in einem anderen als den in Absatz 1 Satz 1 

genannten Staaten erworben wurde und die einer der in Absatz 1 Satz 1 genannten Staaten 

anerkannt hat. 

 

§ 13 Allgemeine Regelungen bei der Anerkennung von außerhalb des Geltungsbe-

reichs des Gesetzes erworbenen Berufsqualifikationen 

 

(1) Wird die Voraussetzung des § 2 Absatz 1 Nummer 1 auf eine Berufsqualifikation ge-

stützt, die außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworben worden ist, so soll 

bei der Entscheidung über die Erteilung der Approbation zunächst geprüft werden, ob diese 

Berufsqualifikation gleichwertig ist mit der Berufsqualifikation nach § 2 Absatz 1 Nummer 1. 

Erst nach Feststellung der Gleichwertigkeit sollen die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 

Nummer 2 bis 4 geprüft werden. Auf Antrag ist der antragstellenden Person ein gesonderter 

Bescheid über die Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikation zu erteilen. 

 

(2) Die Erteilung einer Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut ist ausge-

schlossen, wenn antragstellende Personen nur über einen Ausbildungsnachweis verfügen, 

der dem in Artikel 11 Buchstabe a der Richtlinie 2005/36/EG genannten Niveau entspricht. 

 

(3) Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz findet mit Ausnahme des § 17 des Berufs-

qualifikationsfeststellungsgesetzes bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen nach 

diesem Gesetz keine Anwendung. 

 

(4) Die Länder können vereinbaren, dass die Aufgaben nach diesem Abschnitt von einem 

anderen Land oder einer gemeinsamen Einrichtung wahrgenommen werden. 

 

Abschnitt 4 

Erbringen von Dienstleistungen 
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§ 14 Bescheinigungen, die zur Dienstleistungserbringung in einem anderen Mitglied-

staat, einem anderen Vertragsstaat oder einem gleichgestellten Staat erforderlich sind 

 

(1) Üben deutsche Staatsangehörige, Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates, ei-

nes anderen Vertragsstaates oder eines gleichgestellten Staates den Beruf der Psychothe-

rapeutin oder des Psychotherapeuten in Deutschland aufgrund einer Approbation als Psy-

chotherapeutin oder Psychotherapeut aus, so wird ihnen auf Antrag eine Bescheinigung 

ausgestellt, mit der sie die Möglichkeit haben, in ihrem Beruf in einem anderen Mitglied-

staat, in einem anderen Vertragsstaat oder einem gleichgestellten Staat eine vorüberge-

hende und gelegentliche Dienstleistung im Sinne des Artikels 57 des Vertrages über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union auszuüben. 

 

(2) Die Bescheinigung hat die folgenden Angaben zu enthalten: 

1. die Angabe, dass die antragstellende Person als Psychotherapeutin oder Psycho-

therapeut rechtmäßig in Deutschland niedergelassen ist, 

2. die Angabe, dass der antragstellenden Person die Ausübung des Berufs als Psy-

chotherapeutin oder Psychotherapeut nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt 

ist und 

3. die Angabe, dass die antragstellende Person über die berufliche Qualifikation 

verfügt, die für die Ausübung des Berufs als Psychotherapeutin oder Psychothera-

peut in Deutschland erforderlich ist. 

 

§ 15 Dienstleistungserbringung in Deutschland 

 

(1) Vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungen im Sinne des Artikels 57 des Ver-

trages über die Arbeitsweise der Europäischen Union darf im Geltungsbereich dieses Ge-

setzes ausüben, wer Staatsangehöriger eines Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaa-

tes oder eines gleichgestellten Staates ist und 

1. zur Ausübung des Berufs als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut in einem 

anderen Mitgliedstaat, einem anderen Vertragsstaat oder einem gleichgestellten 

Staat berechtigt ist sowie in diesem Mitgliedstaat, anderen Vertragsstaat oder 

gleichgestellten Staat rechtmäßig niedergelassen ist oder 

2. den Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten während der vor-

hergehenden zehn Jahre mindestens ein Jahr in einem oder mehreren anderen 

Mitgliedstaaten, in einem oder mehreren anderen Vertragsstaaten oder in einem 

oder mehreren gleichgestellten Staaten, in dem oder denen sie oder er niederge-

lassen war, rechtmäßig ausgeübt hat, sofern der Beruf der Psychotherapeutin oder 

des Psychotherapeuten oder die Qualifikation zu diesem Beruf in diesem Staat 

oder diesen Staaten nicht reglementiert ist. 

Der vorübergehende und gelegentliche Charakter der Dienstleistungserbringung wird im 

Einzelfall beurteilt. In die Beurteilung sind Dauer, Häufigkeit, regelmäßige Wiederkehr und 

Kontinuität der Dienstleistung einzubeziehen. 
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(2) Die für die Ausübung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Spra-

che müssen vorhanden sein. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 dürfen keine vorübergehenden und gelegentlichen Dienst-

leistungen im Sinne des Artikels 57 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 

Union im Geltungsbereich dieses Gesetzes im Beruf als Psychotherapeutin oder Psycho-

therapeut ausgeübt werden, wenn die jeweilige Person sich eines Verhaltens schuldig ge-

macht hat, aus dem sich die Unwürdigkeit oder Unzuverlässigkeit zur Ausübung dieses Be-

rufs ergibt, oder sie in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung dieses Berufs ungeeignet ist. 

 

§ 16 Rechte und Pflichten 

 

Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, eines anderen Vertragsstaates oder eines gleich-

gestellten Staates, die in Deutschland im Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychothe-

rapeuten vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen erbringen, haben dabei die 

gleichen Rechte und Pflichten wie Personen mit einer Approbation nach § 1 Absatz 1. Sie 

können den berufsständischen, gesetzlichen oder verwaltungsrechtlichen Berufsregeln und 

den geltenden Disziplinarbestimmungen unterworfen werden. Zu diesen Bestimmungen ge-

hören etwa Regelungen über die Definition des Berufs, das Führen von Titeln oder über 

schwerwiegende berufliche Fehler, die in unmittelbarem und speziellem Zusammenhang 

mit dem Schutz und der Sicherheit der Verbraucher stehen. 

 

§ 17 Meldung der dienstleistungserbringenden Person an die zuständige Behörde 

 

(1) Wer beabsichtigt, in Deutschland im Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychothe-

rapeuten vorübergehend und gelegentlich Dienstleistungen im Sinne des Artikels 57 des 

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erbringen, hat dies der in 

Deutschland zuständigen Behörde vorher schriftlich zu melden. 

 

(2) Bei der erstmaligen Meldung hat die dienstleistungserbringende Person vorzulegen: 

1. einen Nachweis ihrer Staatsangehörigkeit, 

2. einen Nachweis der beruflichen Qualifikation, die für die Ausübung des Berufs als 

Psychotherapeutin oder Psychotherapeut in dem anderen Mitgliedstaat, dem an-

deren Vertragsstaat oder dem gleichgestellten Staat, in dem sie niedergelassen 

ist, erforderlich ist, 

3. einen der beiden folgenden Nachweise: 

a) eine Bescheinigung, aus der sich ergibt, dass zum Zeitpunkt ihrer Vorlage die 

dienstleistungserbringende Person rechtmäßig in einem anderen Mitglied-

staat, in einem anderen Vertragsstaat oder in einem gleichgestellten Staat als 

Psychotherapeutin oder Psychotherapeut niedergelassen ist, oder 
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b) einen Nachweis in beliebiger Form darüber, dass die dienstleistungserbrin-

gende Person den Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten 

während der vorhergehenden zehn Jahre mindestens ein Jahr lang in einem 

oder mehreren anderen Mitgliedstaaten, in einem oder mehreren anderen 

Vertragsstaaten oder in einem oder mehreren gleichgestellten Staaten recht-

mäßig ausgeübt hat, 

4. eine Bescheinigung, dass der dienstleistungserbringenden Person die Ausübung 

dieser Tätigkeit nicht, auch nicht vorübergehend, untersagt ist und dass die dienst-

leistungserbringende Person nicht vorbestraft ist, 

5. eine Erklärung der dienstleistungserbringenden Person, dass sie über die zur Er-

bringung der Dienstleistung erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache 

verfügt. 

 

(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörde hat die dienstleistungserbringende Person zu-

dem Auskunft über einen bestehenden Versicherungsschutz im Rahmen einer Berufshaft-

pflicht zu erteilen und erforderlichenfalls geeignete Nachweise vorzulegen. 

 

(4) Beabsichtigt die dienstleistungserbringende Person nach Ablauf eines Jahres nach der 

letzten Meldung erneut vorübergehende und gelegentliche Dienstleistungen im Geltungs-

bereich dieses Gesetzes zu erbringen, ist die Meldung zu erneuern. 

 

(5) Die dienstleistungserbringende Person ist verpflichtet, der zuständigen Behörde un-

verzüglich jede Änderung zu melden, die sich in Bezug auf eine oder mehrere Tatsachen 

ergibt, die den nach Absatz 2 Nummer 1 bis 4 vorzulegenden Bescheinigungen oder Nach-

weisen zugrunde liegen. 

 

§ 18 Prüfen der Angaben durch die zuständige Behörde 

 

(1) Im Fall der erstmaligen Meldung der Dienstleistungserbringung prüft die zuständige Be-

hörde den nach § 17 Absatz 2 Nummer 2 vorgelegten Nachweis der beruflichen Qualifi-

kation. 

 

(2) Ergeben sich bei der Prüfung wesentliche Unterschiede zwischen der beruflichen Qua-

lifikation der dienstleistungserbringenden Person und der Berufsqualifikation, die nach die-

sem Gesetz und der auf Grund des § 20 erlassenen Rechtsverordnung gefordert ist, darf 

der Ausgleich der wesentlichen Unterschiede nur gefordert werden, wenn diese so groß 

sind, dass ohne ihren Ausgleich die öffentliche Gesundheit gefährdet wäre. Soweit dies für 

die Beurteilung der Frage, ob wesentliche Unterschiede vorliegen, erforderlich ist, kann die 

zuständige Behörde bei der zuständigen Behörde des Niederlassungsstaates Informatio-

nen über die Ausbildungsgänge der dienstleistungserbringenden Person anfordern. § 11 

Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
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(3) Der Ausgleich der fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten ist durch eine Eignungsprüfung 

nachzuweisen. 

 

§ 19 Verwaltungszusammenarbeit bei Dienstleistungserbringung 

 

(1) Wird gegen die Pflichten nach § 16 verstoßen, so hat die zuständige Behörde un-

verzüglich die zuständige Behörde des Niederlassungsstaates dieser dienstleistungserbrin-

genden Person hierüber zu unterrichten. 

 

(2) Die zuständigen Behörden sind berechtigt, für jede Dienstleistungserbringung von den 

zuständigen Behörden des Niederlassungsstaates Informationen über die Rechtmäßigkeit 

der Niederlassung sowie darüber anzufordern, ob berufsbezogene disziplinarische oder 

strafrechtliche Sanktionen vorliegen. 

 

(3) Auf Anforderung der zuständigen Behörden eines Mitgliedstaates, eines anderen Ver-

tragsstaates oder eines gleichgestellten Staates haben die zuständigen Behörden in 

Deutschland nach den Artikeln 8 und 56 der Richtlinie 2005/36/EG der anfordernden Be-

hörde Folgendes zu übermitteln: 

1. alle Informationen über die Rechtmäßigkeit der Niederlassung sowie 

2. Informationen darüber, dass keine berufsbezogenen disziplinarischen oder straf-

rechtlichen Sanktionen vorliegen. 

 

(…) 

Abschnitt 6 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

 

(…) 

 

§ 22 Zuständigkeit von Behörden 

 

(1) Die Entscheidungen nach § 2 Absatz 1 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem 

die antragstellende Person die psychotherapeutische Prüfung abgelegt hat. Die Entschei-

dungen nach § 2 Absatz 1 des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 

geltenden Fassung in Verbindung mit § 27 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem 

die antragstellende Person die staatliche Prüfung nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Psychothe-

rapeutengesetzes in der bis zum 31. August 2020 geltenden Fassung abgelegt hat. 

 

(2) Die Entscheidungen nach § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 oder § 12, nach § 3 oder 

nach § 4 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der Beruf der Psychotherapeutin 

oder des Psychotherapeuten ausgeübt werden soll. 
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(3) Die Bescheinigungen zur Erteilung eines Europäischen Berufsausweises für Personen, 

die ihre Berufsqualifikation in Deutschland erworben haben oder die in Deutschland nie-

dergelassen sind, stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Beruf der Psy-

chotherapeutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden 

ist. 

 

(4) Die Entscheidungen nach § 5 trifft die zuständige Behörde des Landes, in dem der Beruf 

der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt 

worden ist. Diese Behörde nimmt auch die Verzichtserklärung nach § 6 entgegen. 

 

(5) Für die Aufgaben nach § 9 Absatz 4 Satz 2 bis 4 sowie nach § 10 Absatz 2 Satz 2 und 

3 ist die nach Landesrecht für Gesundheit zuständige Stelle des Landes zuständig, in dem 

die jeweilige Hochschule ihren Sitz hat. 

 

(6) Die Meldung nach § 17 Absatz 1 nimmt die zuständige Behörde des Landes entgegen, 

in dem die Dienstleistung erbracht werden soll. Sie fordert die Informationen nach § 17 

Absatz 3, § 18 Absatz 2 Satz 2 und § 19 Absatz 2 an. Die Bescheinigung nach § 14 Ab-

satz 1 stellt die zuständige Behörde des Landes aus, in dem der Beruf der Psychothera-

peutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt wird oder zuletzt ausgeübt worden ist. Die 

Unterrichtung des Niederlassungsstaates gemäß § 19 Absatz 1 erfolgt durch die zustän-

dige Behörde des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht worden ist oder erbracht 

wird. Die Unterrichtung nach § 19 Absatz 3 erfolgt durch die zuständige Behörde des Lan-

des, in dem der Beruf der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten ausgeübt wird 

oder zuletzt ausgeübt worden ist. 

 

(7) Für Entscheidungen nach § 28 Absatz 2 ist die zuständige Behörde des Landes zustän-

dig, in dem die Anerkennung nach § 6 des Psychotherapeutengesetzes in der bis zum 

31. August 2020 geltenden Fassung ausgesprochen wurde. 

 

§ 23 Unterrichtungspflichten, Prüfpflichten, Mitteilungspflichten 

 

(1) Die zuständige Behörde des Landes, in dem eine Person den Beruf der Psychothera-

peutin oder des Psychotherapeuten ausübt oder zuletzt ausgeübt hat, unterrichtet die zu-

ständigen Behörden des Staates, in dem die Person die Berufsqualifikation erworben hat, 

unter Einhaltung der Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten, wenn 

1. sich diese Person eines Verhaltens schuldig gemacht hat, das sich auf die Aus-

übung des Berufs der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten auswirken 

kann, 

2. die Approbation, die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung oder die Er-

laubnis zur partiellen Berufsausübung zurückgenommen oder widerrufen worden 
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ist oder das Ruhen der Approbation, der Erlaubnis zur vorübergehenden Berufs-

ausübung oder der Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung angeordnet worden ist 

oder 

3. in Bezug auf diese Person Tatsachen vorliegen, die eine der in Nummer 2 genann-

ten Maßnahmen rechtfertigen würden. 

 

(2) Erhalten die zuständigen Behörden der Länder Auskünfte der zuständigen Behörden von 

Mitgliedstaaten, Vertragsstaaten oder gleichgestellten Staaten, in denen die betroffene 

Person als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut niedergelassen war oder Dienstleis-

tungen erbracht hat (Aufnahmemitgliedstaaten), die sich auf die Ausübung des Berufs der 

Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten in Deutschland auswirken könnten, so 

überprüfen sie die Richtigkeit der Sachverhalte, befinden über Art und Umfang der durch-

zuführenden Prüfungen und unterrichten den Aufnahmemitgliedstaat über die Konsequen-

zen, die aus den übermittelten Auskünften zu ziehen sind. 

 

(3) Die Länder teilen dem Bundesministerium für Gesundheit mit, welche Behörden für die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen nach § 12, die Entgegennahme der Meldung über 

eine Dienstleistungserbringung nach § 15 oder sonstige Entscheidungen, die im Zusam-

menhang mit der Richtlinie 2005/36/EG stehen, zuständig sind. Das Bundesministerium für 

Gesundheit unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten, die anderen Vertragsstaaten, die 

gleichgestellten Staaten und die Europäische Kommission unverzüglich über die Benen-

nung dieser Behörden. 

 

(4) Die nach Absatz 3 von den Ländern benannten Behörden übermitteln dem Bundesmi-

nisterium für Gesundheit statistische Aufstellungen zu ihren Entscheidungen über Anträge 

auf Anerkennung der Berufsqualifikation nach § 12, die die Europäische Kommission für 

den nach Artikel 60 Absatz 1 der Richtlinie 2005/36/EG erforderlichen Bericht benötigt. 

Das Bundesministerium für Gesundheit leitet die ihm übermittelten statistischen Aufstellun-

gen an die Europäische Kommission weiter. 

 

§ 24 Warnmitteilung durch die zuständige Behörde 

 

(1) Die zuständige Behörde des Landes, in dem der Beruf der Psychotherapeutin oder des 

Psychotherapeuten ausgeübt wird, unterrichtet die zuständigen Behörden der anderen Mit-

gliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten und der gleichgestellten Staaten über 

1. den Widerruf, die Rücknahme oder die Anordnung des Ruhens der Approbation 

als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, sofern der Widerruf, die Rücknahme 

oder die Anordnung sofort vollziehbar oder unanfechtbar ist, 

2. den Verzicht auf die Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut, 

3. den Widerruf, die Rücknahme oder die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis zur 

vorübergehenden Berufsausübung, sofern der Widerruf, die Rücknahme oder die 

Anordnung sofort vollziehbar oder unanfechtbar ist, 
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4. den Verzicht auf die Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung, 

5. den Widerruf, die Rücknahme oder die Anordnung des Ruhens der Erlaubnis zur 

partiellen Berufsausübung, sofern der Widerruf, die Rücknahme oder die Anord-

nung sofort vollziehbar oder unanfechtbar ist, 

6. den Verzicht auf die Erlaubnis zur partiellen Berufsausübung, 

7. die Einschränkung der Ausübung des Berufs der Psychotherapeutin oder des Psy-

chotherapeuten, sofern die Einschränkung sofort vollziehbar oder unanfechtbar ist, 

8. das durch gerichtliche Entscheidung getroffene vorläufige Verbot, den Beruf der 

Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten auszuüben, oder 

9. das durch unanfechtbare gerichtliche Entscheidung getroffene Verbot, den Beruf 

der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten auszuüben. 

 

(2) Die Unterrichtung nach Absatz 1 (Warnmitteilung) enthält folgende Angaben: 

1. die zur Identifizierung der betroffenen Person erforderlichen Angaben, insbeson-

dere 

a) ihren Namen und Vornamen, 

b) ihr Geburtsdatum und 

c) ihren Geburtsort, 

2. den Beruf der betroffenen Person, 

3. Angaben über die Behörde oder das Gericht, die oder das die Entscheidung ge-

troffen hat, 

4. Angaben zum Umfang der Entscheidung und 

5. die Angabe des Zeitraums, in dem die Entscheidung gilt oder ab dem der Verzicht 

wirkt. 

 

(3) Die Warnmitteilung erfolgt unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage 

1. nach Eintritt der Unanfechtbarkeit einer Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 1, 3, 

5, 7 oder Nummer 9, 

2. nach Bekanntgabe der Entscheidung nach Absatz 1 Nummer 8 oder 

3. nach einem Verzicht nach Absatz 1 Nummer 2, 4 oder Nummer 6. 

Für die Warnmitteilung ist das Binnenmarkt-Informationssystem zu verwenden, das einge-

richtet worden ist durch die Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 25. Oktober 2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des 

Binnenmarkt-Informationssystems und zur Aufhebung der Entscheidung 2008/49/EG der 

Kommission („IMI-Verordnung“) (ABl. L 316 vom 14.11.2012, S. 1), die zuletzt durch die 

Verordnung (EU) 2018/1724 (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 1) geändert worden ist. 

 

(4) Gleichzeitig mit der Warnmitteilung unterrichtet die Behörde, die die Warnmitteilung 

getätigt hat, die betroffene Person schriftlich über die Warnmitteilung und ihren Inhalt. Der 

Unterrichtung hat sie eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. Wird ein Rechtsbehelf ge-

gen die Warnmitteilung eingelegt, so ergänzt die Behörde, die die Warnmitteilung getätigt 

hat, die Warnmitteilung um einen entsprechenden Hinweis. 
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(5) Ändert sich der Zeitraum, in dem eine in Absatz 1 genannte Entscheidung gilt oder für 

den ein Verzicht wirkt, so unterrichtet die Behörde, die die Warnmitteilung getätigt hat, die 

zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, der anderen Vertragsstaaten und der 

gleichgestellten Staaten im Binnenmarkt-Informationssystem unverzüglich über den geän-

derten Zeitraum. 

 

(6) Wird eine in Absatz 1 genannte Entscheidung aufgehoben oder wird nach einem Ver-

zicht eine Approbation, eine Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung oder eine Er-

laubnis zur partiellen Berufsausübung neu erteilt, so unterrichtet die Behörde, die die Warn-

mitteilung getätigt hat, unverzüglich die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaa-

ten, der anderen Vertragsstaaten und der gleichgestellten Staaten über die Aufhebung o-

der die Neuerteilung. In der Unterrichtung ist auch das Datum anzugeben, an dem die 

Entscheidung aufgehoben worden ist oder an dem die Neuerteilung der Approbation, der 

Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung oder der Erlaubnis zur partiellen Berufs-

ausübung erfolgt ist. Die Behörde, die die Warnmitteilung getätigt hat, löscht die Warnmit-

teilung im Binnenmarkt-Informationssystem unverzüglich oder spätestens drei Tage nach 

der Aufhebung der Entscheidung oder spätestens drei Tage nach Neuerteilung der Appro-

bation, der Erlaubnis zur vorübergehenden Berufsausübung oder der Erlaubnis zur partiel-

len Berufsausübung. 

 

§ 25 Unterrichtung über gefälschte Berufsqualifikationsnachweise 

 

(1) Wird gerichtlich festgestellt, dass eine Person bei ihrem Antrag auf Erteilung der Appro-

bation, auf Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer Berufsqualifikation, auf Erteilung der Er-

laubnis zur vorübergehenden Berufsausübung oder auf Erteilung der Erlaubnis zur partiel-

len Berufsausübung gefälschte Berufsqualifikationsnachweise verwendet hat, so unterrich-

tet die zuständige Behörde die zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten, der 

anderen Vertragsstaaten und der gleichgestellten Staaten über 

1. die Identität dieser Person, insbesondere über 

a) ihren Namen und Vornamen, 

b) ihr Geburtsdatum, 

c) ihren Geburtsort, und 

2. den Umstand, dass diese Person gefälschte Berufsqualifikationsnachweise ver-

wendet hat. 

 

(2) Die Unterrichtung über die Verwendung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise er-

folgt unverzüglich, spätestens jedoch drei Tage nach Unanfechtbarkeit der gerichtlichen 

Feststellung. Für die Unterrichtung über die Verwendung gefälschter Berufsqualifikations-

nachweise ist das Binnenmarkt-Informationssystem zu verwenden. 
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(3) Gleichzeitig mit der Unterrichtung über die Verwendung gefälschter Berufsqualifikati-

onsnachweise unterrichtet die Behörde, die die Unterrichtung über die Verwendung ge-

fälschter Berufsqualifikationsnachweise vorgenommen hat, die betroffene Person schriftlich 

über die Unterrichtung über die Verwendung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise 

und deren Inhalt. Der Unterrichtung hat sie eine Rechtsbehelfsbelehrung beizufügen. Wird 

ein Rechtsbehelf gegen die Unterrichtung über die Verwendung gefälschter Berufsqualifi-

kationsnachweise eingelegt, so ergänzt die Behörde, die die Unterrichtung über die Ver-

wendung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise vorgenommen hat, die Unterrichtung 

über die Verwendung gefälschter Berufsqualifikationsnachweise um einen entsprechenden 

Hinweis. 

 

Abschnitt 7 

Übergangsvorschriften, Bestandsschutz 

 

(…) 

 

§ 27 Abschluss begonnener Ausbildungen 

 

(…)  

 

(3) Die zuständige Behörde kann auf Antrag bestimmen, dass eine Ausbildung abweichend 

von Absatz 2 auch noch nach dem 1. September 2032 abgeschlossen werden kann, wenn 

1. ein besonderer Härtefall vorliegt und 

2. davon auszugehen ist, dass die Ausbildung spätestens am 31. August 2035 erfolg-

reich abgeschlossen sein wird. 

 

(…) 

 

2. Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten 

vom 4. März 2020 (BGBl. I S. 448), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. Mai 2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 139) 

 

§ 19 Einrichtung der für das Prüfungswesen zuständigen Stelle 

 

Die Länder richten für die psychotherapeutische Prüfung zuständige Stellen ein. 

 


